
 

Wir arbeiten mit beim  

Haus des Jugendrechts 

Pforzheim-Enzkreis 

und kooperieren mit den dortigen 

Partnern: 

 

 Jugendsachbearbeiter der Polizei 

 Jugendstaatsanwaltschaft 

 Bezirksverein für soziale 

Rechtspflege 

 

sowie mit 

 

 Jugendgerichten 

 Bewährungshilfe 

 Anbietern von 

Jugendhilfeleistungen 

 Schulen und Schulsozialarbeitern 

 

um geeignete Hilfen abgestimmt 

und koordiniert anbieten zu können 

 

 

 

Wir beraten: 

 

 im Interesse der jungen Menschen 

 auf freiwilliger Basis 

 vertraulich im Rahmen der 

Bestimmungen des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes 

 

 

 

  

Arbeitsgruppe Ost   Tel.: 39-2823 

mit den Sozialräumen Innenstadt, Oststadt, 

Unteres Enztal, Südweststadt 

 

Arbeitsgruppe Süd  Tel.: 39-2084 

mit den Sozialräumen Buckenberg, Haidach, 

Südoststadt, Au, Huchenfeld, Würm, Hohenwart 

 

Arbeitsgruppe West  Tel.: 39-2822 

mit den Sozialräumen Arlinger, Brötzingen, 

Maihälden, Weststadt, Dillweißenstein, 

Sonnenhof, Sonnenberg 

 

Arbeitsgruppe Nord  Tel.: 39-2876 

mit den Sozialräumen Nordstadt, Eutingen, 

Büchenbronn 

 

 

 

 

 

Bereitschaftsdienst der Gruppen 

Ost / Süd   Tel.: 39-3242 

    Fax: 39-3625 

 

 

Bereitschaftsdienst der Gruppen  

West / Nord   Tel.: 39-3243 

    Fax: 39-3102 

 

 

 

 

Wir sind für Sie da: 

Montag, Mittwoch, Freitag  

von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr 

Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr 

sowie nach Vereinbarung 

 

 

  

 

 

Jugend- und Sozialamt 
Stadt Pforzheim 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jugendhilfe im 

Jugendstrafverfahren 
 

 

Soziale Dienste 
Altes Rathaus 

Östliche 2 

75175 Pforzheim  

 

jsa@stadt-pforzheim.de 

www.pforzheim.de 

 

 

 

mailto:jsa@stadt-pforzheim.de
http://www.pforzheim.de/


 

Jugendhilfe im 

Jugendstrafverfahren 
 

Hilfen für straffällig gewordene junge 

Menschen 

- eine Aufgabe der Sozialen Dienste des 

Jugend- und Sozialamts 

 
 

Eine Straftat und ihre Aufdeckung 

bringen meist Ärger und Ängste mit sich. 

 

Viele fragen sich: 

- Wie konnte es dazu kommen? 

- Bin ich jetzt vorbestraft? 

- Gibt es einen Eintrag im 

Strafregister? 

- Wer erfährt davon? 

- Wie kann ich den Schaden wieder 

gut machen? 

 

 

Wir bieten 

 

 
Informationen 

Vermittlung von Hilfen 

Beratung und Unterstützung 

  

 

 

 

 

Wir informieren: 

 

 über den Ablauf eines 

Jugendstrafverfahrens 

 über mögliche Folgen einer 

Verurteilung 

 über außergerichtliche 

Regelungsmöglichkeiten 

 

 

 

 

 

Wir beraten Jugendliche und deren 

Eltern sowie junge Volljährige: 

 

 über Leistungen der Jugendhilfe 

 

und 

 

 erarbeiten Lösungsmöglichkeiten 

mit den Betroffenen 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wir vermitteln: 

 

 Sozialpädagogische Hilfen 

 Soziale Trainingskurse 

 Anti-Aggressivitäts-Trainings 

 Täter-Opfer-Ausgleich 

 Gemeinnützige Arbeitsstellen 

 

 

 

 

 

 

Wir sind: 

 

 kein Anwalt, der verteidigt 

 kein Polizist, der ermittelt 

 kein Richter, der urteilt 

 

sondern 

 

 haben das Recht und im Einzelfall 

die Pflicht, an der 

Hauptverhandlung teilzunehmen, 

um die Lebenssituation der 

Betroffenen angemessen zur 

Sprache zu bringen. 

 


